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552 Die nichtſtaatlichen Lehr - und Erziehungsanſtalten .

Schließung der Anſtalten .
8 14.

( ) Von der Schließung einer Anſtalt iſt dem Bezirksamt An⸗

zeige zu erſtatten . Die Anzeige iſt an die Behörde weiterzuleiten ,

die Genehmigung zur Errichtung der Anſtalt errteilt hat ,

oder an welche die Anzeige über deren Errichtung zu erſtatten war .

( 2) Iſt die Anzeige unterlaſſen worden , ſo hat das Bezirks⸗

amt , ſobald es Kenntnis von der erfolgten Schließung der Anſtalt

erhalten , die in Abſatz 1 bezeichnete Anzeige von Amts wegen zu
8

erſtatten . Die gleiche Verpflichtung liegt dem Kreisſchulamt ob⸗

Die tne bezieht ſich nur auf die freiwillige Schließung der

Anſtalt . Die von ihr aufgeſtellte Verpflichtung , von der Schließung

Anzeige zu erſtatten , ſteht nicht unter dem Schutz des §S 70 PStGB . Sie

kann daher weder erzwungen wer auch iſt ihre Unterlaſſung

ſtrafbar .
Wegen zwangsweiſer Schließung durch die

SchG . § 139 und die Bmkg . zu ZVO . § 9 Seite 2

n, noch

Staatsbehörde vergl.

Gewerbsmäßige Erteilung von Privatunterricht .

( 1) Die Anzeige über das Vor

von Privatunterricht in den Lehr

dungsanſtalten an minderjährige
amt unter Angabe ve
und Staatsan
Perſon einzureichen .

( 2) 8
hebungen im Sin
zeichneten Wege d
die ſittliche
wird ihm dar 0

SchG . §S 136. Z3VO. § 10. Die Ausſtellung der Beſcheinigung ge⸗
ſchieht durch das UM.

N

vorzule

2 Bekanntmachung des Reichskanzlers über den privalen
gewerblichen und kaufmänniſchen Fachunterricht .

Vom 2. Auguſt 1917 . — RGBl . Nr . 142.

Der Bundesrat hat aufgrund des § 3 des Geſetzes

Ermächtigung des Bundesrats zu wirtſchaftlichen Maßnahmen
uſw . vom 4. Auguſt 1914 ( Reichs⸗Geſetzbl . S. 327 ) folgende Ver⸗

ordnung erlaſſen :
ö

über die

Die Vo . ſtellt ſich als eine geſetzliche Maßnahme zur Abhilfe
wirtſchaftlicher Schädigungen dar .

ö



Verordnung des Reichskanzlers vom 2. Auguſt 1917

Anwendungsgebiet .
§8 1.

( J) Wer eine private Fortbildungs - oder Fachſchule betreiben
oder leiten will , in der Unterricht in gewerblichen oder kaufmän⸗
niſchen Fächern erteilt werden ſoll , oder wer in einer ſolchen
Schule unterrichten will , bedarf dazu der Erlaubnis der von der
Landeszentralbehörde beſtimmten Behörde .

( 2) Wer in gewerblichen oder kaufmänniſchen Fächern Privat⸗
unterricht erteilen will , bedarf dieſer Erlaubnis , wenn den Um⸗
ſtänden nach anzunehmen iſt , daß der Unterricht gewerbsmäßig an
Perſonen erteilt we rden oll, die ihre Kenntniſſe als gewerbliche
oder kaufmänniſche Angeſtellte verwerten wollen .

( 3) Welcher Unterricht als U 780 in gewerblichen oder

kaufnnänniſchen Fächern anz uſehen iſt , beſtimmt in Zweifelsfällen
die Landeszentralbehörde endgi iltig. Sie kann die Beſtimmungen
dieſer Verordnung auf andandere Unterrichtsfächer ausdehnen .

15 WuneDie 1 beziehen ſich nur auf private Veran⸗
ewerblichen , nicht auch der allgemeinen
wie der in der VO. des StM . vom 18.

—aufgeführten Fachſchulen ( Handels⸗ und
eſchule

April 1925 — ABl . Nr .
Gewe erbeſchulen ) .

2. Zu den unter die Vorſchrift des Abſ . 2 fallenden Fächern gehört
auch der Unterricht im Maſ chinenſchreiben und in Steno⸗
graphie . Die in ſ. 2 bezeichnete Annahme wird jedenfalls dann
zutreffen , wenn außer in noch in anderen kauf⸗
männiſchen Fächern unter

Stenographenvereine bedürfen nach Entſchließung des UM.
vom 19. Februar 1921 der Genehmigung dann , wenn der Verein aus
kaufmänniſchen Mitgliedern beſteht und Unterricht in der Hauptſache an
Mitglieder erteilt wird , oder wenn er ſich aus nichtkaufmänniſchen Mit⸗
gliedern zuſammenſetzt , den Unterricht aber an Perſonen erteilt , die ihre1

Kenntniſſe als gewerbliche oder kaufmänniſche Angeſtellte verwerten
wollen .

8E

Verſagung der Erlaubnis .

( ) Die Erlaubnis iſt zu verſagen , wenn

1. Tatſachen vorliegen , welche die Unzuverläſſigkeit des Nach⸗

ſuchenden in ſittlicher Hinſicht dartun ,

2. der Nachſuchende die zur Leitung der Schule oder zur Er⸗

teilung des Unterrichts erforderliche Befähigung nicht nach⸗

zuweiſen vermag .

( 2) Die Erlaubnis kann verſagt werden , wenn kein Bedürfnis

für die Unterrichtserteilung beſteht .
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Bedingungsweiſe Erlaubnis .
8. 35

( 1) Die Erlaubnis kann unter Bedingungen und auf Wider⸗

ruf erteilt werden . Als Bedingung kann insbeſondere die Unter⸗

laſſung des gleichze itigen Betriebs des Gewerbes eine Stellenver⸗

mittlers auferlegt werden Die Erlaubnis gilt nur für den Nach⸗

ſuchenden und nur für den beſtimmt zu bez zeichnenden
Ort oder

Bezirk . Sollen mehrere Fach⸗ oder Fortbi ildungsſchulen betrieben

werden , ſo iſt für jede von ihnen eine beſondere Erl laubnis erfor⸗

derlich .

Widerruf der Erlaubnis .
8

nehmen , wenn ſich aus Hand⸗

lungen oder Iterl aſſungen des Inha bers der Erlaubnis deſſen

Unzuverläſſigkeit in Bezug auf den 55 1 5 oder die Leitung der

ule oder die Unterrichterteilung oder
in

bezug auf ſeine perſön⸗

ferner auch 5 wenn der Inhaber den
lichen Verhältniſſe ergibt ,

der zum einwandfreien Betriebe der Schule erforderlichen

M 900
oder Räumlichkeiten nicht mehr nachzuweiſen vermag .

2) Wird die Erlaubnis zurückgenommen , ſo iſt innerhalb der

von 982 Behörde zu beſtimmenden Friſt die Schule zu ſchließen

oder die Leitung der Schule oder die Unterrichtserteilung einzu⸗

ſtellen .

Rechtsmittel .

( ) Die
U

8 iſt zuritckzr

8

Inwieweit der Beſcheid , durch den die Erl laubnis verſagt oder

unter Bedingungen erteilt oder zurückgenommen wird , durch

Rechtsmittel angefochten werden kann , beſtimmt die Landeszen⸗

tralbehörde .

5

Rückwirkung der Verordnung .
§ 6.

( 0 Wer , ohne im Beſitz einer nach Landesrecht etwa erteilten

Erlaubnis zu ſein , nach dem 31 . Dezember 1917 eine vor dem In⸗

krafttreten dieſer Verordnung errichtete Schule der im 8 1 Abſ⸗

bezeichneten Art weiter betreiben oder die vorher übernommene

Leitung einer ſolchen Schule oder 5 vorher begonnene , unter

1 fallende Unterrichterteilung fortſetzen will , bedarf dazu der

Erlaubnis der von der Lande zentrolbebörde beſtimmten Be⸗

hörde ( § 1 Abſ . 1) . Für dieſe Erlaubnis gelten die §S 2 bis5
entſprechend .

( 2) Sofern nicht bereits nach Landesrecht die Verſagung der

Erlaubnis wegen mangelnden Bedürfniſſes vorgeſehen iſt , iſt die
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Verordnung des Reichskanzlers vom 2. Auguſt 1917 . 8S 7. EOr

nde nur zuläſſig , wenn
die Schule

erteilung nach 1

( 3) Wird1d iſt innerha
Mule zu ſck

eilung einzi

lb der von der
196Behörde zu be zen oder die

iſtellen .Leitung der Schule

Ausführungsbeſtimmungen .

albehörde erläßt die zur Ausführung erfor⸗Die Landeszentr f0˖ Weitergehende landesrechtliche Be⸗1 Iattinderlichen Beſtim

ſchränkungen bleiben zuläſſig .

VoO. des Min . des Innern vom 12. Dezember 1917 ( Nr. 3) .

Strafbeſtimmungen .
8 8.

( ) Mit Gefängnis bis zu ſechs Monaten und mit Geldſtrafe
bis zu zehntauſend Mark oder mit einer dieſer Strafen wird be⸗

ſtraft ,

1. wer ohne die erforderliche Erlaubnis eine private Fort⸗
bildungs⸗ oder Fachſchule betreibt oder die Leitung einer
ſolchen Schule oder die Unterrichtserteilung in gewerblichen

oder kaufmänniſchen Fächern beginnt oder fortſetzt ,

2. wer den nach 8 3 auferlegten Bedingungen oder den
landesrechtlichen Beſtimmungen über die Unterrichtertei⸗
lung in gewerblichen oder kaufmänniſchen Fächern zu⸗

widerhandelt .

( 2) Hierdurch wird die Befugnis zur Feſtſetzung von Zwangs⸗

ſtrafen im Verwaltungswege nicht berührt .

Die Feſtſetzung der Geldſtrafe richtet ſich nach den Beſtimmungen der

Vo. der Reichsregierung über Vermögensſtrafen und Bußen vom

6. Februar 1924 .

8. 9 .

Dieſe Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in

Kraft . Der Reichskanzler beſtimmt den Zeitpunkt des Außerkraft⸗

tretens .

Der Reichskanzler hat von der ihm in Satz 2erteilten Ermächti⸗

gung bisher keinen Gebrauch gemacht .
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